
Elterliche Sorge und Vertretung von KITA-Kindern

Dieses Seminar vermittelt einen praxisnahen Überblick über die Sorge- und Vertretungsrechte der Eltern von
KITA-Kindern. Sie erfahren unter anderem, wer entscheidet, welche KITA ein Kind besucht, wer wirksam einen
Betreuungsvertrag unterschreiben darf und wann gemeinsame Sorge eintritt. Es wird erläutert, welche
Auswirkungen dies auf die Vertretungsbefugnisse hat, welche Rechte getrenntlebende Eltern besitzen und
woran die KITA gebunden ist. Außerdem wird behandelt, ob der Vater eines Kindes immer dieselben Rechte wie
die Mutter hat, wer Abholregelungen festlegen oder Ausflüge genehmigen darf und wer – Jugendamt oder
Familiengericht – zuständig ist, wenn Konflikte in der Sorge auffallen. Bereits im Vorfeld können Sie eigene
Fragen einreichen, die im Seminar gezielt besprochen werden. Bereits im Vorfeld des Seminars können Fragen,
die im Seminar angesprochen werden sollen, mitgeteilt werden.

Schwerpunkte

Unterschied zwischen Sorge und Vertretung

Geschäfte des täglichen Lebens

Überprüfung der Vertretungsrechte

Folgen gemeinsamer oder alleiniger Sorge

Beistand, Vormund oder Pfleger: Unterschiede und Aufgaben

Zuständigkeiten von Jugendamt und Familiengericht

Praxisfragen der Teilnehmenden

Preis

200.00 € zzgl. 19% MwSt.

Referent/-in

Otto Wesche, Dipl. Rechtspfleger mit mehr als 35 Jahren Berufspraxis.

Seminarteilnehmende

Sozialamt, Jugendamt, Kita-/Hort-Sachbearbeiter der Verwaltung, Kita-/Hort-Mitarbeiter Kita-Träger,
Pädagogische Leitungen von Kindertagesstätten und Schulhorten/Tagesstätten

Ort und Datum

martas Gästehäuser Hauptbahnhof Berlin, Lehrter Straße 68, 10557, Berlin

18-05-2026 (09:00 - 16:00 Uhr)
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